
Haushaltssatzu ng

der Gemeinde Ghorin für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 67 der Komm unalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKverfl wird nach
Beschluss Nr. CH-045/2021 der Gemeindevertretung Chorrn vom 27.05.2021 folgende Haus-
haltssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wnd

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf
ordentlichen Aufwendungen auf

außerordentlichen Erträge auf
außerordentlichen Aufwendungen auf

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Ernzahlungen auf
Auszahlungen auf

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus der lnvestitionstätigkeit
Auszahlungen aus der lnvestitionstätigkeit

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven
Auszahlungen an Liquiditätsreserven

3.853.598 EUR
3.952.915 EUR

O EUR
O EUR

3 537.058 EUR
3 566 345 EUR

3.366.641 EUR
3.240.631 EUR

170.417 EUR
31 1.990 EUR

O EUR
13.724 EUR

O EUR
O EUR

§2

Kredite zur Finanzierung von lnvestitionen und
nicht festgesetzt.

lnvestitionsförderungsmaßnahmen werden

§3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von lnvestitionsauszahlungen in künftigen Haus-
haltsjahren werden nicht festgesetzt.
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§4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 273 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v. H.

2. Gewerbesteuer 324 v.H.

§5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde
von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 5.000,00 EUR festgesetzt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der lnvestitionen und
lnvestitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf
5.000,00 EUR festgesetz.

3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf
5.000,00 EUR festgesetä.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 100.000 EUR und
b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzel-

auszahlungen auf 100.000 EUR

festgesetzt.

I 
Britz, den 28.05.2021

L-- d^-'l'
Jörg Matthes
Amtsdirektor



Hinweis zur Haushaltssatzung der Gemeinde Chorin für das Haushaltsjahr 2021

Jeder kann gemäß § 67 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
(BbgKVeO während der Geschäftszerten des Amtes Britz-Chorin-Oderberg Einsicht in die
Haushaltssatzung der Gemeinde Chorin für das Haushaltsjahr 2021 nehmen.

Britz, den 28.05.2021
I
L'-..' 4l./
Jörg Matthes
Amtsdirektor


